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Steuerkreis der LAG Haßberge e.V. 
 
UMLAUFBESCHLUSS: 
Beschlussfassung über den Förderantrag für das LEADER-Projekt „Unterstützung Bür-
gerengagement – Antrag 2“ 
(Umlaufverfahren aufgrund der Ausnahmesituation durch die Corona-Krise – Beschluss vom 
31.03.2020) 
 
 
Anlagen: 
- Checkliste der LAG Haßberge e.V. 
- Regelungen der LAG zum 2. Antrag „Unterstützung Bürgerengagement“ 
- Zielvereinbarung zur Durchführung einer Maßnahme 
- Auswahlkriterien einer Maßnahme 
 
 
I. Feststellung 
 

1. Ausgangslage: 
 

2016 wurden bereits 20.000 Euro LEADER-Mittel für das Projekt „Unterstützung Bürgeren-
gagement“ beantragt und bewilligt. Die LAG Haßberge e. V. hat dazu Eigenmittel in Höhe 
von 6.450 Euro (2.400 Euro 2016/4.050 Euro 2020) zur Verfügung gestellt.  
 
Für 5 Aufrufe (Wirtschaft und Bildung, Demografie, Kultur und Tourismus, Energie und 
Landentwicklung und Allgemein) stehen somit insgesamt 26.450 Euro zur Verfügung. Bis 
heute konnten 17.195,41 € für abgeschlossene Maßnahmen ausgezahlt werden.  

 
 

2. Projektkurzbeschreibung: 
 

Mit der Änderung der LEADER-Richtlinie im Mai 2020 können weitere 20.000 € LEADER-
Mittel für das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ von der LAG Haßberge e.V. be-
antragt werden. Die Kofinanzierung durch die LAG muss mit mindestens 2.222 € gesichert 
sein.  
Eine Erhöhung der Eigenmittel ist sinnvoll, um möglichst viele Maßnahmen bewilligen zu 
können. Deshalb ist eine Aufstockung der Eigenmittel auf maximal 10.000 € angedacht. 
Somit können maximal 30.000 € vergeben werden. Die Vergabe der Mittel als auch eine 
Rangfolge der Maßnahmen wird durch Auswahlkriterien (Checklisten) bestimmt. (sh. Anla-
gen) 
 
Die Auswahl der Kleinstprojekte muss bis Ende 2021 stattfinden, die Maßnahmen müssen 
bis Ende 2023 umgesetzt sein.  
Die zusätzlichen LEADER-Mittel für das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ wer-
den in mindestens 2 Aufrufen (2020 und 2021) vergeben.  
Die eingereichten Projektideen müssen die Ziele der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) 
unterstützen und die Regelungen der LAG zum 2. Antrag „Unterstützung Bürgerengage-
ment“ erfüllen.  
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II. Vorgelegt dem Steuerkreis der LAG Haßberge e.V. zur Beschlussfassung. 
 
 
Haßfurt, 24.07.2020 
 

 
 
Gadamer 
Geschäftsführung  
LAG Haßberge e.V. 
 
 
III. Beschlussvorschlag: 
 
 
Beschluss:  
 

1. Die LAG Haßberge e.V. stimmt der Beantragung der zusätzlichen Fördermittel für das  
LEADER-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement – Antrag 2“ zu.  
 

2. Die Vergabe der Mittel für das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement – Antrag 2“     
durch die LAG Haßberge wird entsprechend der vorgestellten Vorgehensweise, festge              
legt in den Regelungen der LAG Haßberge, genehmigt. Das Projekt stimmt mit den  
Zielen der LES überein, erfüllt alle zur Auswahl erforderlichen Mindestkriterien und hat  
in der Bewertung die erforderliche Mindestpunktzahl laut LES erreicht. 
 

3. Es wird der Bereitstellung von Eigenmitteln der LAG Haßberge in Höhe von 10.000  
Euro für das Projekt zugestimmt. 
 

4. Die Geschäftsstelle der LAG Haßberge e.V. wird berechtigt, redaktionelle Änderungen  
im Laufe des Förderverfahrens vorzunehmen. 
 

5. Aufgrund der Ausnahmesituation Corona wird das Projekt um Umlaufverfahren be- 
schlossen. 
 
 

 
 


